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1. Einleitung 

1.1 Rechtlicher Hintergrund 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes 

nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Bei der Erstellung des Umweltberichts ist die Anlage zum BauGB zu verwenden. Entsprechend 

§ 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-

chen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange). Er dient als Grundlage für die durchzuführende Umweltprüfung. Der 

Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der Umweltprüfung 

in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. 

Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu vermeiden, wurden die für die 

Abarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG) not-

wendigen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß 

§ 1a Abs. 3 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. Die vorliegenden Unterlagen werden 

daher als Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischem Planungsbeitrag bezeichnet. Die 

Bestandteile des Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit der Anlage 

1 entsprechen den Vorgaben der BauGB-Novelle vom Mai 2017. 

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf 

die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung 

im Bauleitplanverfahren – wenn und soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungs-

stufe durchgeführt wird oder ist – auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-

schränkt werden soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen 

der Planungshierarchie zeitlich nacheinander oder gegebenenfalls zeitgleich durchgeführt werden (z.B. 

Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner 

nicht darauf, dass eine Umweltprüfung auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene 

zur Abschichtung der Umweltprüfung auf der nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, 

sondern gilt auch umgekehrt. Der Umweltbericht des Bebauungsplanes gilt daher auch für die Änderung 

des Flächennutzungsplanes. 

 

 

1.2 Ziele und Inhalte der Planung 

1.2.1 Ziele der Planung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kirchhain hat am 25.05.2020 und ergänzend am 

06.02.2023 (11.12.2023) die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Ost – Rußweg II“ in 

der Kernstadt Kirchhain sowie die Änderung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich beschlossen. 

Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Schaffung von Bauplanungsrecht für die Erweiterung des 

Gewerbegebiets Ost am südöstlichen Ortsrand der Kernstadt, um der hohen lokalen Nachfrage nach 

gewerblichen Baugrundstücken nachzukommen. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Auswei-

sung eines Gewerbegebietes samt Flächen für Versorgungsanlagen (Regenrückhaltebecken) und die 

Sicherung der zugehörigen Erschließung. 

Die Planziele werden in Kapitel 1 der Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ost - Erweite-

rung Rußweg II“ ausführlich beschrieben, sodass an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet wird. 
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1.2.2 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Der räumliche Geltungsbereich liegt östlich des bestehenden Gewerbegebietes Ost und nördlich der 

Alsfelder Straße am südöstlichen Stadtrand von Kirchhain. Mit in den Geltungsbereich aufgenommen 

wurden die Alsfelder Straße, die Lauterbacher Straße sowie der landwirtschaftlich genutzte Feldweg 

am östlichen Rand des jetzigen Gewerbegebietes. Das Plangebiet umfasst somit eine Fläche von rd. 

26,4 ha. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Bebauungsplan zu entnehmen. 

 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes (rot umrandet) im Luftbild (Quelle: NaturegViewer, Zugriffsdatum: 13.03.2024, ei-
gene Bearbeitung) 

 

Das Plangebiet selbst wird aktuell größtenteils landwirtschaftlich genutzt und besteht nahezu aus-

schließlich aus Ackerflächen sowie landwirtschaftlichen Wegen und der Alsfelder Straße. Nördlich er-

strecken sich jeweils bis zur Niederrheinische Straße sowie östlich und südlich bis zur B 454 ebenfalls 

landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen. Im Westen des Plangebietes schließt ein um-

fangreiches Gewerbegebiet mit verschiedenen gewerblichen Nutzungen und Betrieben an. 

Naturräumlich liegt das Plangebiet nach Klausing (1988) in der Untereinheit 347.0 „Ohmsenke (mit 

Amöneburg)“ innerhalb der Haupteinheit 347 „Amöneburger Becken“.  

Die Höhenlage des Plangebietes nimmt von ca. 216 m ü NN im Nordosten auf ca. 200 m ü NN in 

Richtung Südwesten ab. 

 

 

1.2.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt für die Nutzung im Bereich des Plangebietes Gewerbegebiete sowie die zu-

gehören Erschließungsstraßen fest. In westlichen Randbereich werden Flächen für Maßnahmen zum 
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Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Blüh-

flächen festgesetzt. Im Südwesten erfolgt außerdem die Ausweisung einer Fläche für ein unterirdisches 

Regenrückhaltebecken. 

 

Maß der baulichen Nutzung 

Für das Gewerbegebiet (GE) 1a und 1b im Zentrum und Westen des Plangebietes setzt der Bebau-

ungsplan eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 sowie eine Geschossflächenzahl von GFZ = 1,2 fest. 

Für das GE 2 im Nordwesten des Plangebietes setzt der Bebauungsplan eine Grundflächenzahl von 

GRZ = 0,6 fest ohne weitere Angaben zur Geschossflächenzahl. Für das GE 3a, b und c im Norden des 

Plangebietes setzt der Bebauungsplan eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 sowie eine Geschossflä-

chenzahl von GFZ = 1,8 fest. Für das GE 4a und b im Südosten des Plangebietes setzt der Bebauungs-

plan eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 sowie eine Geschossflächenzahl von GFZ = 1,2 fest. 

Die maximal zulässige Höhe der Gebäudeoberkante beträgt: 

GE 1a OKGeb. = 219,0 m ü. NN 

GE 1b OKGeb. = 218,0 m ü. NN 

GE 2 OKGeb. = 222,5 m ü. NN 

GE 3a OKGeb. = 225,0 m ü. NN 

GE 3b OKGeb. = 222,0 m ü. NN 

GE 4a OKGeb. = 218,0 m ü. NN 

GE 4b OKGeb. = 222,5 m ü. NN 

Für das GE 3c wird auf eine Festsetzung zur maximal zulässigen Gebäudehöhe verzichtet. 

Die maximale Zahl der Vollgeschosse beträgt für das GE 1a, 1b, 4a und 4b jeweils Z = II. Für das GE 

3a, 3b und 3c wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf maximal Z = III begrenzt. 

Für das GE 2 werden im Bebauungsplan keine Festsetzung hinsichtlich der maximal zulässigen Höhe 

oder der zulässigen Zahl der Vollgeschosse getroffen. Der Bebauungsplan setzt für das GE Nr. 2 jedoch 

eine Baumassenzahl von BMZ = 8,0 fest. 

 

Gestaltung 

• Gehwege, Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze und Hofflächen sind auf den Baugrundstücken in 

wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen 

oder weitfugigem Pflaster. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versi-

ckern. Ausnahmsweise kann im begründeten Einzelfall (Betriebssicherheit, Belastungsfähigkeit, 

boden- und wasserschutzrechtliche Bestimmungen) hiervon abgesehen werden. 

• Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung aus-

schließlich Leuchten (geschlossene Gehäuse) mit starker Bodenausrichtung und geringer Seiten-

strahlung zulässig. Zudem sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-

Hochdrucklampen) mit einem Licht-Farbspektrum bis maximal 3.000 Kelvin (warmes Weißlicht) 

oder gelbes Licht (ca. 1.800 Kelvin) zulässig. 

• Zusammenhängende Glasflächen bei Gebäuden von mehr als 15 m² sowie Terrassen- und Bal-

konbrüstungen aus Glas sind so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird (siehe auch Aus-

führungen in der Begründung). 

• Im Gewerbegebiet sind Dachneigungen von 0°-20° zulässig. Für Büro- und Verwaltungsgebäuden 

sind Sattel-, Walm-, Flach- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer Dachneigung von 0° - 20° 
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zulässig. Bei Garagen und Nebenanlagen i.S.v. §§ 12 und 14 BauNVO sowie bei untergeordneten 

Nebendächern sind abweichende Dachneigungen zulässig. 

• Zur Dacheindeckung sind nicht-spiegelnde oder nicht-reflektierende Materialien in dunklen (anth-

razit, schwarz, grau) und roten Farbtönen (braun, ziegelrot, dunkelrot) sowie dauerhafte Begrünun-

gen zulässig. Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie sind zulässig. 

• Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der 

Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen sowie 

Fremdwerbung ist nicht zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Wer-

befläche eine Größe von 10m² und eine Gesamthöhe von 6m über dem Betriebsniveau nicht über-

schreiten. Die maximale Schrifthöhe beträgt 1,50 m. 

Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig: 

- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien 

- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung 

- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen 

- Fremdwerbung 

• Für die Gestaltung der Einfriedungen gilt: Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 2,50 m 

über Geländeoberkante zzgl. der nach innen abgewinkelten Überstände zulässig. Der Mindestbo-

denabstand von 0,15 m ist einzuhalten. 

• Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen aus Holz oder Metall, in Verbindung mit 

einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen zulässig. 

• Mauern, Betonsockel und Mauersockel sind unzulässig, soweit es sich nicht um erforderliche Stütz-

mauern zum Straßenraum handelt. Punktfundamente für Einfriedungen sind zulässig. 

 

Ein- und Durchgrünung 

• 100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht (bebaute) überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ) 

sind als Garten, Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% 

mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein Laubbaum je 25 m², 

ein Strauch je 1 m² Grundstücksfläche. 

• Für je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu 

unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000 m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raum-

gliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. 

• Die Gestaltung in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen sind unzu-

lässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen (dem Spritzwasserschutz die-

nen Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand). 

• Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Blühfläche: 

Innerhalb der Maßnahmenfläche ist eine Einsaat durch eine blütenreiche, regionaltypische 

Saatgutmischung durchzuführen. Die Maßnahmenfläche ist dauerhaft extensiv zu pflegen. 

• Bei gewerblich genutzten Hallen und Betriebsgebäuden sind auf mind. 50% der Dachflächen eine 

Photovoltaik- oder Solarthermieanlage (auch anteilig) zu installieren oder alternativ eine Dachbe-

grünung auf 50% der Fläche vorzunehmen. Kombinationen aus Dachbegrünung und Verwendung 

von Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen sind zulässig. 
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• Stellplätze mit mehr als 1000 qm befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raumgliedernde und 

flächenüberdeckende Bepflanzung (durch Bodendecker) zwischen den Stellplatzgruppen zu unter-

teilen. Böschungen zwischen den Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen. Die Pflanz-

flächen sind gegen Überfahren zu sichern. Die Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach 

Fertigstellung der baulichen Anlagen vorzunehmen. 

• Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubbäu-

men und Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Es gilt 1 Baum je 15 qm 

(Hochstämme, Mindest-Pflanzqualitäten: 3 x v., m.B., STU 14-16 cm) und 1 Strauch je 5 qm. Sträu-

cher sind in Gruppen von jeweils 4-6 Exemplaren einer Art zu pflanzen. 

• Im Bereich der Anpflanzungsflächen, die an landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzen, ist die Be-

pflanzung auf einem 60cm hohen Erdwall mit einer zum Außenbereich hin vorgelagerten Mulde 

anzulegen (siehe Systemskizze in der Begründung). In der Plankarte sind die Bereiche mit EWM 

(Eingrünung-Wall-Mulde) gekennzeichnet. 

• Je Planzeichen (Laubbaum) gilt es einen standortgerechten einheimischen Laubbaum 2. Ordnung 

zu pflanzen. 

• Flachdächer und schwachgeneigte Dächer bis 15° bei Büro- und Verwaltungsgebäuden sind zu 

mind. 70% der Dachfläche zu begrünen. Bei Garagen sind auf mind. 70% der Dachfläche und bei 

Carports auf mind. 50% der Dachfläche dauerhaft zu begrünen. Zu verwenden ist eine Extensiv-

begrünung, bestehend aus naturnaher Vegetation. Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten und 

bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Bewässerung soll ausschließlich über Niederschlagswas-

ser erfolgen. Nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile und technische Aufbauten sind von der 

Begrünungspflicht ausgeschlossen. 

• Gebäudeaußenwände, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen (Fenster, Lichtbänder, 

Türen, Hallentore etc.) ≤ 10 % beträgt, sind mit Kletterpflanzen zu begrünen. 

 

 

1.3 Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Planaufstellung 

1.3.1 Flächenbedarf und sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von ca. 26,4 ha auf. Die unterschiedlichen Nutzungen entfallen 

darauf wie folgt: 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  264.452 m² 

Fläche des Gewerbegebietes GE 223.393 m² 

(davon GE 1a 70.942 m²) 

(davon GE 1b 26.751 m²) 

(davon GE 2 29.813 m²) 

(davon GE 3a 26.925 m²) 

(davon GE 3b 23.786 m²) 

(davon GE 3c 10.578 m²) 
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(davon GE 4a 19.773 m²) 

(davon GE 4b 14.826 m²) 

Verkehrsflächen 38.856 m² 

(davon Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung: 

Radweg 
3.167 m2) 

(davon Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 

Landwirtschaftlicher Weg 
2.012 m2) 

Flächen für Natur und Landschaft 10.571 m2 

Öffentliche Grünflächen 831 m2 

Flächen für Ver- und Entsorgung (unterirdisch) 2.851 m2 

 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; 

dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-

gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 

genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach 

§ 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. Auf die hierzu ergangenen ausführlichen Er-

läuterungen in der Begründung zum Bebauungsplan sowie zur Flächennutzungsplan-Änderung wird 

verwiesen. 

Um eine über die Bebauung hinausgehende Bodenversiegelung gering zu halten, werden im Bebau-

ungsplan entsprechende Festsetzungen getroffen (z.B. wasserdurchlässige Befestigung von Gehwe-

gen, Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätzen und Hofflächen). Zudem sind 100 % der Grundstücksfreiflä-

chen als Grünflächen anzulegen. Diese Flächen sind zu mindestens 30 % mit Baum- und Strauchpflan-

zungen zu bepflanzen. Für je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum zu pflanzen 

und dauerhaft zu unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000 m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch 

eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Weiterhin setzt der 

Bebauungsplan fest, dass die Gestaltung der Freiflächen in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- 

und Schotterschüttungen unzulässig ist, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen. 

 

 

1.3.2 Einschlägige Fachgesetze und -pläne sowie deren Ziele des Umweltschutzes 

Regionalplan 

Für das Plangebiet stellt der Regionalplan Mittelhessen 2010 ein Vorranggebiet Industrie und Gewerbe 

Planung (5.3-2) dar. Ergänzt wird die Darstellung durch eine Hochspannungsleitung einschl. Umspan-

nanlage Bestand (7.2.4-1). 

Entsprechend dem Ziel der Raumordnung, das im Textteil des RPM 2010 in 5.3-2 näher ausgeführt 

wird, sollen „die in der Plankarte ausgewiesenen Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung die-

nen der Entwicklung bestehender Betriebe sowie der Neuansiedlung von Industrie- und Gewerbegebie-

ten. In ihnen hat die Industrie- und Gewerbeentwicklung Vorrang vor anderen Raumnutzungen und -

funktionen“.  
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Die Darstellung wird weiterhin in dem Entwurf (Fortschreibung) des Regionalplan Mittelhessens 2021 

gefolgt: Hier wird das Plangebiet ebenfalls als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung darge-

stellt. Hinzu kommt eine Darstellung als Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz (6.1.4-12). 

 

Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Kirchhain von 1996 stellt den Großteil des Plangeltungs-

bereiches als Gewerbliche Baufläche – Planung dar. Teilbereiche im Norden und Osten werden als 

Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Außerdem werden mehrere Hochspannungstrassen darge-

stellt, die das Plangebiet kreuzen. 

Der vorliegende Bebauungsplan beabsichtigt die Ausweisung eines Gewerbegebietes i.S.d. § 8 

BauNVO. Da Bebauungspläne nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 

sind, steht die Darstellung des Flächennutzungsplans der vorliegenden Planung somit in Teilen entge-

gen. Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 

Parallelverfahren zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes. 

 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Stadt Kirchhain 2003 stellt das Plangebiet als verarmte Feldflur ohne bedeut-

same, landschaftsprägende Strukturen sowie als potenzielle Gewerbe-Erweiterungsfläche dar. Kon-

flikte mit den Zielen des Umweltschutzes sind nach den Darstellungen des Landschaftsplans nicht ge-

geben. 

 

 

1.3.3 Art und Menge sowie Vermeidung von Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-

rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen 

Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Mit der geplanten Ausweisung eines Gewerbegebietes i.S.d. § 8 BauNVO kann den genannten Vorga-

ben des § 50 BImSchG aufgrund des gewerblich vorgeprägten städtebaulichen Kontextes entsprochen 

werden. Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind vorliegend nicht zu erwarten. 

 

Licht  

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten für die 

Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchten (geschlossene Gehäuse) mit starker Bodenausrichtung 

und geringer Seitenstrahlung zulässig sind. Zudem sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik 

oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einem Licht-Farbspektrum bis maximal 3.000 Kelvin (war-

mes Weißlicht) oder gelbes Licht (ca. 1.800 Kelvin) zulässig. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Ma-

terialien sowie Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung und Werbung an sich verändernden oder 

bewegenden Konstruktionen unzulässig sind. 
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1.3.4 Art, Menge und sachgerechter Umgang mit erzeugten Abfällen und Abwässern 

Abfälle 

Die im Bereich des Plangebiets anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Über die übli-

chen zu erwartenden Abfälle hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden 

Sonderabfallformen absehbar. 

 

Abwässer 

Es sind die gesetzlichen Vorgaben des § 55 WHG in Verbindung mit § 37 Hessisches Wassergesetz 

(HWG) zur Verwertung von Niederschlagswasser zu berücksichtigen. Niederschlagswasser ist grund-

sätzlich auf dem Grundstück, auf dem es auftrifft, sach- und fachgerecht, unter Berücksichtigung der 

geltenden wasserrechtlichen Vorgaben, zu entsorgen. Der Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu 

tragen, dass kein Oberflächenwasser auf öffentliche Flächen läuft und hat dafür eigenständig bauliche 

Vorkehrungen zu treffen (z.B. Entwässerungsrinne an Grundstücksgrenze) 

Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs. 2 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 

eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 

dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 

Belange entgegenstehen. 

Die Einzelheiten zur Abwasserbeseitigung werden im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung fest-

gelegt. 

 

 

1.3.5 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen, während den 

Gemeinden bereits 2004 die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit dem Abschluss von städtebaulichen 

Verträgen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen si-

cherzustellen. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei 

der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S.1509) wurde das Baugesetzbuch zudem 

unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz 

und der Energieeinsparung geändert und ergänzt.  

Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Er-

richtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien verwiesen werden, die bei der Bauplanung 

und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. 

Der Bebauungsplan setzt in diesem Zusammenhang fest, dass 

• je Verwaltungs- und Bürogebäude auf mind. 50% der Dachflächen eine Photovoltaik- oder So-

larthermieanlage (auch anteilig) zu installieren sind. Die entsprechenden Vorgaben zur Dach-

begrünung sind zu dabei zu beachten. 

• Bei gewerblich genutzten Hallen und Betriebsgebäuden auf mind. 50% der Dachflächen eine 

Photovoltaik- oder Solarthermieanlage (auch anteilig) zu installieren sind oder alternativ eine 

Dachbegrünung auf 50 % der Dachfläche vorzunehmen ist. Kombinationen aus Dachbegrü-

nung und Verwendung von Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen sind ausdrücklich zulässig. 
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1.3.6 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Für die Umsetzung des Bebauungsplans werden voraussichtlich nur allgemein häufig verwendete Tech-

niken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

 

 

2. Beschreibung und Bewertung des Bestandes und voraussichtliche Umweltauswirkungen 

einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

2.1 Boden und Fläche 

Gemäß § 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG sind die Funktionen des Bodens, u.a. durch Vermeidung 

von schädlichen Beeinträchtigungen, nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Zur dauerhaften 

Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 

2 BNatSchG seine prägenden biologischen Funktionen, die Stoff- und Energieflüsse sowie landschaft-

lichen Strukturen zu schützen. Die Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt 

erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren oder, soweit eine Entsie-

gelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 

 

Bestandsbeschreibung 

Hinsichtlich der Bodenhauptgruppe sind die Böden innerhalb des Plangebietes den „Böden aus soliflu-

idalen Sedimenten“ (Bodeneinheiten: Braunerden) zuzuordnen. Die Bodenartengruppen sind lehmiger 

Sand und sandiger Lehm. Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbewertung 

(HLNUG 2017, BodenViewer Hessen) verschiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, 

Feldkapazität, Nitratrückhalt) zu einer Gesamtbewertung. Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen 

Böden wurden mit einem geringen bis stellenweise sehr geringen Bodenfunktionserfüllungsgrad bewer-

tet (Abb. 2). Im Einzelnen werden die Böden innerhalb des Plangebietes dabei mit einem jeweils gerin-

gen bis mittleren Ertragspotenzial und Nitratrückhaltevermögen sowie mit einer geringen bis mittleren 

Feldkapazität bewertet. Das Biotopentwicklungspotenzial („Standorttypisierung für die Biotopentwick-

lung“) wird als mittel eingestuft. Die Acker- / Grünlandzahl wird mit > 25 bis ≤ 45, vereinzelt auch > 45 

bis ≤ 50 angegeben. 

In Hinblick auf die Erosionsanfälligkeit der Böden wurde der K-Faktor als Maß für die Bodenerodierbar-

keit für die Bewertung herangezogen. Die Böden innerhalb des Plangebietes werden mit einem K-Faktor 

von 0,3 bis < 0,4 bewertet und weisen demnach eine mittlere bis hohe Erosionsanfälligkeit auf (Abb. 3). 

Gemäß Erosionsatlas weisen die Böden innerhalb des Plangebietes eine geringe bis überwiegend mitt-

lere und hohe natürliche Erosionsgefährdung auf. Stellenweise existieren im Süden Bereiche mit einer 

sehr hohen bis extrem hohen natürlichen Erosionsgefährdung (Abb. 4). 
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Abb. 2: Bewertung auf Grundlage des Bodenfunktionserfüllungsgrades; Plangebiet: blau umrandet, (Quelle: Bo-
denViewer Hessen, abgerufen am 13.03.2024, eigene Bearbeitung) 

 

 

Abb. 3: Bodenerodierbarkeit gemäß K-Faktor; Plangebiet: blau umrandet, (Quelle: BodenViewer Hessen, abgeru-
fen am 13.03.2024, eigene Bearbeitung) 
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Abb. 4: natürliche Erosionsgefährdung, Plangebiet: blau umrandet, (Quelle: BodenViewer Hessen, abgerufen am 
13.03.2024, eigene Bearbeitung) 

 

 

Altlasten und Bodenbelastungen 

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht bekannt. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bo-

denveränderungen oder Altlasten wahrgenommen werden, sind nach § 4 Abs. 1 und 2 Hessisches Alt-

lasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) die Bauarbeiten an dieser Stelle abzubrechen und der 

Sachstand unverzüglich dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, zur Prüfung anzuzeigen. 

 

Kampfmittel 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt liegen Informationen zum Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet 

aus der Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes aus dem Jahr 2016 zum Aufstellungsverfahren 

des angrenzenden Bebauungsplans „Gewerbegebiet Ost“, die nachfolgend aufgeführt sind. 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich von ehemaligen Flakstellungen. Vom Vorhandensein von 

Kampfmittel muss grundsätzlich ausgegangen werden. Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf 

Kampfmittel, ggf. Abtrag des Oberbodens) ist vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrundun-

tersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen 

stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. 

 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung kommt es zu Flächenneuversiegelungen innerhalb des 

Plangebietes. Um grundsätzlich den mit Bodenversiegelungen verbundenen negativen Effekten entge-
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genzuwirken (geringere Wasserversickerung, Störung der Grundwasserbildung, erhöhter Oberflächen-

abfluss, fehlende Luftabkühlung, Störung der Bodenfruchtbarkeit etc.) werden im Bebauungsplan ent-

sprechende Festsetzungen getroffen bzw. Hinweise gemacht: 

• Gehwege, Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze und Hofflächen sind auf den Baugrundstücken in 

wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen 

oder weitfugigem Pflaster. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versi-

ckern. Ausnahmsweise kann im begründeten Einzelfall (Betriebssicherheit, Belastungsfähigkeit, 

boden- und wasserschutzrechtliche Bestimmungen) hiervon abgesehen werden. 

• Für je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu 

unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raum-

gliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. 

• 100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht (bebaute) überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ) 

sind als Garten, Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% 

mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein Laubbaum je 25 m², 

ein Strauch je 1 m² Grundstücksfläche. 

• Die Gestaltung in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen sind unzu-

lässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen (dem Spritzwasserschutz die-

nen Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand). 

 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn/Vorha-

benträger zu beachten sind: 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung (zum Beispiel Schutz des Mutterbodens 

nach § 202 Baugesetzbuch); von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden 

abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen (Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis 

in den Unterboden, hohes Infiltrationsvermögen) - bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) 

und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie 

möglich zu erfolgen, d.h. gegebenenfalls der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Ketten-

laufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden  -siehe Tab. 4-

1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand 

März 2017“. 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich 

bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden (gegebenenfalls Verwendung von Geotextil, Trag-

schotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücks-

flächen. 

5. Wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, zum Beispiel durch Ab-

sperrung mit Bauzäunen oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen - bodenschonende 

Einrichtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss (zum Beispiel zufließendes Wasser von Wegen) der gegebenenfalls 

vom Hang herabkommende Niederschlag ist (zum Beispiel durch Entwässerungsgraben an der 

hangaufwärts gelegenen Seite des Grundstückes) – während der Bauphase – um das unbegrünte 

Grundstück herumzuleiten, Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 
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9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m 

bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren 

werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (gegebenenfalls Verwendung von Ge-

otextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffs-

ort (Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder 

einbauen). 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bau-

arbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach 

darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, 

hohe Wasserspeicherfähigkeit, positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Ta-

gebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen 

werden. 

 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) zu beachten: 

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMUKLV, 2018) 

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMUKLV, 2018) 

Unabhängig davon wird den BauherrInnen eine bodenkundliche Baubegleitung bei den Vorhaben emp-

fohlen. 

 

Eingriffsbewertung 

Bei Durchführung der Planung wird es für die landwirtschaftlich genutzten Freiflächen eine Umnutzung 

geben. Die wertvollen Bodeneigenschaften für die Landwirtschaft werden durch die Umnutzung im Ge-

samten nachteilig verändert.  

In Folge der Umsetzung des Bebauungsplans kommt es großflächig zu Neuversiegelung, Bodenver-

dichtung, Bodenabtrag, -auftrag und -vermischung. Davon betroffen sind primär die Bodenfunktionen: 

• Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen 

• Funktion des Bodens im Wasserhaushalt 

• Archiv der Natur- und Kulturlandschaft 

Je nach Intensität des Bodeneingriffes sind weitere Funktionen betroffen: 

• Funktion des Bodens im Nährstoffhaushalt 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (Puffer-, Filter- u. Umwandlungsfunktion) 

Insgesamt ist die Eingriffswirkung auf das Schutzgut Boden aufgrund der räumlichen Ausdehnung des 

Vorhabens als erhöht zu bewerten. 
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2.2 Wasser 

Bestandsbeschreibung 

Innerhalb und umliegend zum Plangebiet befinden sich keine Fließ- und Oberflächengewässer. Entlang 

der Feldwege befinden sich jedoch über das gesamte Plangebiet verteilt Entwässerungsgräben, die 

temporär Wasser führen. 

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt innerhalb der Schutzzone IIIA sowie westlich angrenzend 

zur Schutzzone IIIB des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes 534-001 “WSG Wohratal-Stadtallen-

dorf“ (Abb. 5). Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet gemäß § 76 Abs. 2 WHG oder in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet gemäß § 46 

HWG. Das Plangebiet weist keine Quellen oder quellenartigen Bereiche auf. 

 

 

Abb. 5: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zur festgesetzten Zone IIIA und IIIB des Trinkwasserschutzgebietes 
„WSG Wohratal-Stadtallendorf“ (Quelle: WRRL-Viewer Hessen, abgerufen am 13.03.2024, eigene Bearbeitung) 

 

 

Eingriffsminimierende Maßnahmen 

Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung des Wasserschutzgebietes sind zu beachten. Die 

im vorangegangenen Kapitel aufgeführten Festsetzung zur Eingriffsminderung auf die Bodenfunktionen 

wirken sich gleichermaßen positiv auf den Wasserhaushalt aus. Zur weiteren Minderung der negativen 

Effekten hinsichtlich des Wasserhaushalts beinhaltet der Bebauungsplan darüber hinaus folgende Hin-

weise:  

• Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf dem Grundstück, auf dem es auftrifft, sach- und fach-

gerecht, unter Berücksichtigung der geltenden wasserrechtlichen Vorgaben, zu entsorgen. Der 

Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Oberflächenwasser auf öffentliche 

Flächen läuft und hat dafür eigenständig bauliche Vorkehrungen zu treffen (z.B. Entwässerungs-

rinne an Grundstücksgrenze) 
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• Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und zu verwerten (Brauchwas-

sernutzung), sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

• Gemäß § 23 HWG sind innerhalb eines 10 Meter Streifens entlang der Grabenparzelle, gemes-

sen am äußeren Rand der Oberkante Gewässerböschung, bauliche Anlagen unzulässig (was-

serrechtliche Regelung / Vorgaben für den Außenbereich) 

• Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 

wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-

lange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

• Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet 

werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 

Abs.4 HWG). 

 

Eingriffsbewertung 

Die mit dem Vorhaben verbundene umfangreiche Bodenversiegelung wird zu einer Erhöhung des Ober-

flächenabflusses durch Niederschlagswasser führen, Niedrigwasserphasen verstärken als auch zu ei-

ner Verringerung der Grundwasserneubildung beitragen. Die Umsetzung der angegebenen Minimie-

rungsmaßnahmen kann diesen nachteiligen Effekten entgegenwirken. Aufgrund der räumlichen Aus-

dehnung des Vorhabens ist die Eingriffswirkung auf den Wasserhaushalt als erhöht zu bewerten. Dem 

zu erwartenden verstärkten Oberflächenabfluss wird mit der Ausweisung einer Fläche für ein unterirdi-

sches Regenrückhaltebecken im Südwesten des Plangebietes Rechnung getragen. 

 

 

2.3 Luft, Klima und Folgen des Klimawandels 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß BauGB § 1 Absatz 6 Ziffer 7 die Auswirkungen auf 

die Schutzgüter „Luft“ und „Klima“ zu berücksichtigen. Zudem sind bei Bauleitplänen Maßnahmen an-

zuwenden, die dem Klimawandel entgegenwirken sowie die der Anpassung an den Klimawandel dienen 

(gemäß BauGB § 1a Absatz 5). 

 

Bewertungsmethoden 

Die nachfolgende Klimabewertung erfolgt in Anlehnung an den „Handlungsleitfaden zur kommunalen 

Klimaanpassung in Hessen – Hitze und Gesundheit“ (HLNUG – Fachzentrum Klimawandel und Anpas-

sung 2019). Hierbei wurde der Fokus auf die Bewertung von klimatischen Belastungs- und Ausgleichs-

räumen und auf die Bewertung von Entstehungsflächen für Kalt- und Frischluft sowie deren Abfluss-

bahnen gelegt. Die Herangehensweise zur Beurteilung dieser Klimaelemente wurde anhand der Topo-

grafie, der vorhandenen Bebauungsstrukturen, der Flächennutzungen und der daraus abgeleiteten „Kli-

matope“ im Planungsraum durchgeführt. 
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Abb. 6: Nutzungstypen im Bereich des Plangebietes (schwarz umrandet). Die Siedlungsbereiche und die 
Verkehrsflächen bilden Klimatische Belastungsräume. Die Freiflächen (Grünland, Acker) und Wälder bilden 
klimatische Ausgleichsflächen. (Quelle: GruSchu Hessen, abgerufen am 08.04.2024, eigene Bearbeitung) 

 

Bestandsbeschreibung 

Als klimatische Belastungsräume zählen vor allem die durch Wärme und Luftschadstoffe belasteten 

Siedlungsflächen. Ein hoher Versieglungs- bzw. Bebauungsgrad führt tagsüber zu starker Aufheizung 

und nachts zur Ausbildung einer deutlichen „Wärmeinsel“ bei durchschnittlich geringer Luftfeuchte. 

Im Planungsraum bilden der Siedlungsbereich im Westen und die Verkehrsflächen im Süden klimati-

sche Belastungsräume (Abb. 6). 

Klimatische Ausgleichsflächen weisen einen extremen Tages- und Jahresgang von Temperatur und 

Feuchte sowie geringe Windströmungsveränderungen auf. Sie wirken den durch Wärme und Luftschad-

stoffe belasteten Siedlungsflächen durch Kalt- und Frischluftproduktion und -zufuhr entgegen. Kaltluft 

entsteht in erster Linie auf Freiflächen (z.B. Acker, Grünland, gehölzarme Parkanalagen), wenn in der 

Nacht die abkühlende Erdoberfläche ihrerseits die darüber liegenden bodennahen Luftschichten ab-

kühlt. Der Abfluss der Kaltluftbahnen folgt im groben der Geländeneigung entsprechend von den Höhen 

ins Tal. 

Im Planungsraum und im Plangebiet selbst bilden die umfangreichen Ackerflächen Entstehungsräume 

für Kalt- und Frischluft. Der Kaltluftabfluss folgt im groben der Geländeneigung entsprechend nach Sü-

den und Westen. Für den Siedlungsbereich von Kirchhain (klimatischer Belastungsraum) sind das Plan-

gebiet selbst sowie die östlich und nördlich angrenzenden Freiflächen (hauptsächlich Ackerflächen) für 

die Kalt- und Frischluftzufuhr von Bedeutung. Insgesamt ist die klimatische Bedeutung des Plangebietes 

als erhöht einzustufen 
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Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Da die Ausbildung von klimatischen Belastungsräumen überwiegend auf der Umwandlung von Grün- 

und Freiflächen zu versiegelten bzw. bebauten Flächen beruht, liegt in der Erhaltung und Wiedergewin-

nung dieser Strukturen ein Maßnahmenschwerpunkt, um eine mögliche Wärme- und Luftschadstoffbe-

lastung durch das Vorhaben zu mindern. Der Bebauungsplan beinhaltet in diesem Zusammenhang die 

nachfolgenden Festsetzungen bzw. Hinweise, die sich eingriffsmindernd auf das Klima innerhalb des 

Plangebietes auswirken: 

 

Gestaltung der Grünflächen und Grundstücksfreiflächen innerhalb des Plangebietes: 

• 100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht (bebaute) überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ) 

sind als Garten, Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% 

mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein Laubbaum je 25 m², 

ein Strauch je 1 m² Grundstücksfläche. 

• Die Gestaltung in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen sind unzu-

lässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen (dem Spritzwasserschutz die-

nen Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand). 

• Für je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu 

unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000 m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raum-

gliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. 

• Stellplätze mit mehr als 1000 qm befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raumgliedernde und 

flächenüberdeckende Bepflanzung (durch Bodendecker) zwischen den Stellplatzgruppen zu unter-

teilen. Böschungen zwischen den Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen. Die Pflanz-

flächen sind gegen Überfahren zu sichern. Die Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach 

Fertigstellung der baulichen Anlagen vorzunehmen. 

• Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubbäu-

men und Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Es gilt 1 Baum je 15 qm 

(Hochstämme, Mindest-Pflanzqualitäten: 3 x v., m.B., STU 14-16 cm) und 1 Strauch je 5 qm. Sträu-

cher sind in Gruppen von jeweils 4-6 Exemplaren einer Art zu pflanzen. 

• Flachdächer und schwachgeneigte Dächer bis 15° bei Büro- und Verwaltungsgebäuden sind zu 

mind. 70% der Dachfläche zu begrünen. Bei Garagen sind auf mind. 70% der Dachfläche und bei 

Carports auf mind. 50% der Dachfläche dauerhaft zu begrünen. Zu verwenden ist eine Extensiv-

begrünung, bestehend aus naturnaher Vegetation. Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten und 

bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Bewässerung soll ausschließlich über Niederschlagswas-

ser erfolgen. Nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile und technische Aufbauten sind von der 

Begrünungspflicht ausgeschlossen. 

• Bei gewerblich genutzten Hallen und Betriebsgebäuden sind auf mind. 50% der Dachflächen eine 

Photovoltaik- oder Solarthermieanlage (auch anteilig) zu installieren oder alternativ eine Dachbe-

grünung auf 50% der Fläche vorzunehmen. Kombinationen aus Dachbegrünung und Verwendung 

von Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen sind zulässig. 

Eine zusätzliche wirksame Möglichkeit zur Minimierung der nachteiligen Effekte besteht in einer über 

die Festsetzungen des Bebauungsplans hinausgehenden großzügigen, die Beschattung fördernden 

Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen. 
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Eingriffsbewertung 

Durch die geplante Bebauung wird die Kaltluftbildung sowie der Kaltluftabfluss eingeschränkt werden. 

Mit Ausnahme des westlich an das Plangebiet angrenzenden Gewerbegebietes grenzen weitere aus-

gedehnte klimawirksame Offenlandflächen an das Plangebiet an, die weiterhin für die Kaltluftbildung 

zur Verfügung stehen. Im Plangebiet selbst ist infolge der großflächigen Versiegelung mit kleinklimati-

schen Auswirkungen, wie einer Einschränkung der Verdunstung und einem Anstieg der Durchschnitts-

temperatur, zu rechnen. 

Die geplante Bebauung und Nutzung wird voraussichtlich keine besonderen, für die Luftqualität ent-

sprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, sodass die Planung zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität 

führen wird.  

Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist derzeit nicht 

offensichtlich erkennbar.  

 

 

2.4 Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebietes wurde im März 2024 eine Geländebe-

gehung durchgeführt. Die Erhebungsergebnisse werden nachfolgend beschrieben und sind in der Be-

standskarte (Anlage 1 zum Umweltbericht) kartographisch dargestellt. 

Das Plangebiet besteht nahezu vollständig aus umfangreichen intensiv genutzten Ackerflächen mit 

Feldwegen. Die Feldwege sind teils als unbefestigte Graswege ausgebildet und teils als Schotterwege 

mit einem bewachsenen Mittelstreifen. Zwischen den Ackerflächen und Feldwegen verlaufen artenarme 

ruderale Säume und Entwässerungsgräben, die muldenartig bis grabenartig ausgebildet sind. Die gra-

benartigen Abschnitte führen temporär Wasser und sind als arten- und strukturarme verkrautete Gräben 

anzusprechen. Innerhalb der Feldwege und der begleitenden Säume wurden die folgenden Arten er-

fasst: 

Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer 

Artemisia vulgaris Beifuß 

Capsella spec. Hirtentäschel 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras 

Dipsacus spec. Karde 

Gagea pratensis Wiesen-Gelbstern 

Galium album Weißes Labkraut 

Geranium spec. Storchschnabel 

Hypochaeris spec. Ferkelkraut 

Lamium album Weiße Taubnessel 

Lamium purpureum Purpurrote Taubnessel 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 

Plantago major Breit-Wegerich 

Potentilla anserina Gänse-Fingerkraut 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 

Tanacetum vulgare Rainfarn 

Taraxacum sect. Ruderalia Gewöhnlicher Löwenzahn 

Urtica dioica Große Brennnessel 
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Innerhalb der Entwässerungsgräben wurden nachfolgende Arten erhoben: 

Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras 

Dipsacus spec. Karde 

Ficaria verna Scharbockskraut 

Galium album Weißes Labkraut 

Phalaris arundinacea Rohrglanzgras 

Rosa spec. Rosengewächs 

Rubus spec. Brombeerstrauch 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 

Urtica dioica Große Brennnessel 
 

Im Südosten des Plangebietes (Flst. 128) befindet sich eine kleine dreieckige extensiv gepflegte Grün-

landfläche mit Vorkommen von Gewöhnlichem Glatthafer, Beifuß, Weißem Labkraut und Rainfarn. Auf-

grund des Erfassungszeitpunktes im März ist eine Bewertung des Grünlands nicht abschließend mög-

lich. Eine Nachkartierung erfolgt im Frühjahr/Sommer. 

 

Der südliche Rand des Plangebietes wird von der Alsfelder Straße und einem nördlich parallel verlau-

fenden Radweg eingenommen. Entlang der Alsfelder Straße befindet sich auf beiden Seiten intensiv 

gepflegtes Straßenbegleitgrün mit Entwässerungsmulden, die teils tief und grabenartig ausgebildet sind. 

Innerhalb der straßenbegleitenden Bestände wurden folgende Arten erhoben: 

Achillea millefolium Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe 

Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel 

Gagea pratensis Wiesen-Gelbstern 

Geranium spec. Storchschnabel 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut 

Stellaria media Gewöhnliche Vogelmiere 

Taraxacum sect. Ruderalia Gewöhnlicher Löwenzahn 
 

Stellenweise sind Bäume oder kleinere Gehölze innerhalb des Straßenbegleitgrüns vorhanden. Im Os-

ten befindet sich eine Baumreihe aus Eichen (Quercus spec.) zwischen Radweg und Alsfelder Straße. 

Weiter westlich befinden sich vier weitere Eichen südlich der Alsfelder Straße. Weitere bedeutsame 

Gehölze befinden sich am westlichen Rand des Plangebietes. Dabei handelt es sich um zwei teils ab-

gestorbene Obstbäume mit Baumhöhlen am Rande eines Feldwegs. Die Gehölze innerhalb des ge-

samten Plangebietes setzen sich wie folgt zusammen: 

Fagus sylvatica Gewöhnliche Buche 

Ligustrum spec. Liguster 

Malus domestica Apfel 

Quercus spec. Eiche 

Rosa spec. Rosengewächs 

Salix spec. Weide 
 

 

 



Umweltbericht, Bebauungsplan sowie Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Rußweg II“  

Vorentwurf – Planstand: 28.03.2024  22 

 

Abb. 6: Blick aus dem Zentrum des Plangebietes nach 
Westen auf die intensiv genutzten Ackerflächen im 
Westen des Plangebietes. Im Hintergrund befindet sich 
das westlich angrenzende Gewerbegebiet. 

 

Abb. 7: Blick aus dem zentralen Bereich des Plangebie-
tes nach Norden über die Ackerflächen im nördlichen 
Teil des Plangebietes. 

 

 

 

Abb. 8: Blick nach Süden über die Ackerflächen im süd-
lichen Teil des Plangebietes. 

 

Abb. 9: Befestigte Feldwege mit bewachsenem Mittel-
streifen und begleitenden Säumen innerhalb des Plan-
gebietes. 

 

 

 

Abb. 10: Strommast auf vegetationsfreiem Boden. 

 

Abb. 11: Grasweg innerhalb des östlichen Plangebie-
tes. 
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Abb. 12: Strukturarmer, verkrauteter Entwässerungs-
graben innerhalb des Plangebietes. 

 

Abb. 13: Verkrauteter Graben am östlichen Rand des 
Plangebietes. 

 

 

 

Abb. 14: Entwässerungsgraben am Rande eines Gras-
wegs im zentralen Bereich des Plangebietes. 

 

Abb. 15: Extensiv gepflegtes Grünland am östlichen 
Rand des Plangebietes. 

 

 

 

Abb. 16: Asphaltierter Radweg mit Eichen-Baumreihe 
im Süden des Plangebietes. 

 

Abb. 17: Laubgehölz am westlichen Rand des Plange-
bietes. 
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Abb. 18: Alter Obstbaum mit Baumhöhlen am westli-
chen Rand des Plangebietes. 

 

Abb. 19: Baumhöhle an einem der Obstbäume. 

 

 

 

Abb. 20: Straßenbegleitende Eichen südlich der Alsfel-
der Straße. 

  

Abb. 21: Entwässerungsgraben und Straßenbegleit-
grün im Bereich der Alsfelder Straße. 

 

 

Eingriffsbewertung 

Das Plangebiet weist überwiegend Biotoptypen geringer (intensiv genutzte Ackerflächen, Feldwege, 

artenarme Säume und Gräben, Verkehrsbegleitgrün, asphaltierte Straßen) sowie zum Teil mittlerer 

(kleinflächiges Grünland, Obstbäume, sonstige Laubgehölze) ökologischer Wertigkeit auf. 

Die Umsetzung des Bebauungsplans führt zur vollständigen Überplanung der derzeit vorhandenen Bi-

otoptypen. Da es sich um Biotoptypen geringer bis mittlerer Wertigkeit handelt, entsteht durch die Um-

setzung des Bebauungsplans in Anbetracht der Größe des Plangebietes insgesamt ein geringes bis 

mittleres Konfliktpotenzial hinsichtlich der vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen. 

Aus ökologischer Sicht positiv ist zu bewerten, dass der Bebauungsplan die geschlossene Anpflanzung 

von einheimischen Laubbäumen und -sträuchern in den Randbereichen der geplanten Gewerbeflächen 

festsetzt. 
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2.5 Tiere und artenschutzrechtliche Belange 

Aufgrund seiner Lage und der vorhandenen Habitataustattung bestehend aus großräumigen Ackerflä-

chen, Gehölz- und Saumstrukturen wurden 2023 faunistische Untersuchungen zu den Tiergruppen Vö-

gel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien und der Schmetterlingsgattung Maculinea durchgeführt. Der 

entsprechende Ergebnisbericht wird im Rahmen des Vorentwurfs veröffentlicht. Die Erstellung eines 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist zum Entwurf des vorliegenden Bebauungsplans vorgesehen. 

 

 

2.6 Natura 2000-Gebiete und sonstige Schutzgebiete 

Es befinden sich keine Natura 2000-Gebiete oder sonstige Schutzgebiete innerhalb oder im Einwir-

kungsbereich des Plangebietes. Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet 

(LSG) „Auenverbund Lahn-Ohm“ in rd. 150 m südlicher Entfernung. Des Weiteren befindet rd. 750 m 

südöstlich des Plangebietes das FFH-Gebiet 5119-301 „Brückerwald und Hußgeweid“.  

 

Eingriffsbewertung 

Da es durch das Vorhaben zu keiner Beanspruchung von Flächen innerhalb eines Natura 2000-Gebie-

tes oder sonstigen Schutzgebietes kommt, können Nachteilige Auswirkungen ausgeschlossen werden. 

Das LSG „Auenverbund Lahn-Ohm“ befindet sich zwar mit rd. 150 m Entfernung in der Nähe des Plan-

gebietes, ist von diesem jedoch durch vorhandene Bebauung getrennt. 

 

 

Abb. 22: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zum Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Ohm“ (Quelle: 
NaturegViewer Hessen, abgerufen am 09.04.2024, eigene Bearbeitung). 

 

 



Umweltbericht, Bebauungsplan sowie Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Rußweg II“  

Vorentwurf – Planstand: 28.03.2024  26 

2.7 Gesetzlich geschützte Biotope und Flächen mit rechtlichen Bindungen 

Bestandsbeschreibung 

Entlang des Feldweges am westlichen Plangebietsrand befinden sich die Kompensationsmaßnahmen 

16371 „Neuanlage Gebüsch, Hecke“ und 1672 „Versickerungsmulde“ mit dem Aktenzeichen 

N/11.07/2021-0217 der UNB Landkreis Marburg-Biedenkopf. Weitere gesetzlich geschützte Biotope 

oder Flächen mit rechtlichen Bindungen (z.B. Kompensationsflächen) sind innerhalb des Plangebietes 

nicht vorhanden. 

 

 

Abb. 23: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zu den im NaturegViewer verzeichneten Kompensationsflächen 
(Quelle: NaturegViewer Hessen, abgerufen am 09.04.2024, eigene Bearbeitung). 

 

 

2.8 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 

• die Vielfalt der Arten,  

• die Vielfalt der Ökosysteme und  

• die genetische Variabilität innerhalb einer Art. 

Diese drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Bestimmte Arten 

sind auf bestimmte Ökosysteme und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten angewie-

sen. Die Ökosysteme werden stark durch die vorherrschenden Umweltbedingungen wie beispielsweise 

Boden-, Klima- und Wasserverhältnisse geprägt. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten 

schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. 

durch den Klimawandel), als auch an lokale Gegebenheiten anzupassen. Die biologische Vielfalt ist mit 

einem eng verwobenen Netz vergleichbar, das zahlreiche Verknüpfungen und Abhängigkeiten aufweist. 
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Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) verfolgt 

drei Ziele: 

• den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

• die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und 

• den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen. 

Die Ziele der Hessischen Biodiversitätsstrategie sind die Stabilisierung und der Erhalt der biologischen 

Vielfalt in Hessen und somit der Erhalt der genetischen Ressourcen. Die Hessische Biodiversitätsstra-

tegie soll gleichzeitig der Erhaltung der genetischen Vielfalt der Arten, der Sicherung der naturraumty-

pischen und kulturhistorisch entstandenen Vielfalt von Lebensräumen und der Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustands der Schutzgüter dienen.  

 

Eingriffsbewertung 

Entsprechend der Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln ist bei Durchführung der Planung, 

unter Vorbehalt der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung, voraussichtlich nicht mit erhebli-

chen nachteiligen Wirkungen auf die biologische Vielfalt zu rechnen. 

 

 

2.9 Landschaft 

Das Plangebiet umfasst strukturarme, intensiv genutzte Ackerflächen am östlichen Ortsrand von Kirch-

hain. Die Umgebung des Plangebietes ist geprägt durch das westlich angrenzende Gewerbegebiet und 

durch weitere strukturarme, intensiv genutzte Ackerflächen im Norden und Osten. 

Vorbelastungen hinsichtlich des Landschaftsbildes bestehen durch die im Süden verlaufende Alsfelder 

Straße, die B 454 im Osten und die Niederrheinische Straße im Norden. Durch das Plangebiet verlaufen 

außerdem mehrere Hoch- und Mittelspannungsleitungen. Die zugehörigen Strommasten befinden sich 

im Plangebiet und um das Plangebiet herum.  

Der Landschaftsplan der Stadt Kirchhain aus 2003 stellt das Plangebiet im Hinblick auf das Landschafts-

bild und den/die Erholgungswert/-funktion als verarmte Feldflur ohne bedeutsame, landschaftsprägende 

Strukturen dar. 

Vom gesamten Plangebiet aus besteht eine Blickbeziehung zu der rd. 2,5 km südwestlich gelegenen 

Amöneburg. 

 

Abb. 24: Blick nach Südwesten über das strukturarme Plangebiet mit den vorhandenen Stromtrassen auf die 
Amöneburg im Hintergrund. 



Umweltbericht, Bebauungsplan sowie Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Rußweg II“  

Vorentwurf – Planstand: 28.03.2024  28 

Eingriffsminimierende Maßnahmen 

Die nicht zu vermeidenden nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens sollen durch Maßnahmen zur 

Eingriffsminimierung reduziert werden. Wirksam werden in diesem Zusammenhang die vorgesehenen 

Eingrünungsmaßnahmen mit geschlossenen Baum- und Strauchpflanzungen in den Randbereichen der 

Gewerbeflächen. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Übergang zur angrenzenden freien Landschaft enthält der Be-

bauungsplan folgende bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften für die baulichen Anlagen, die 

zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Landschafts- bzw. Ortsbild beitragen sollen: 

• Für je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu 

unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raum-

gliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. 

• Bei gewerblich genutzten Hallen und Betriebsgebäuden sind auf mind. 50% der Dachflächen eine 

Photovoltaik- oder Solarthermieanlage (auch anteilig) zu installieren oder alternativ eine Dachbe-

grünung auf 50% der Fläche vorzunehmen. Kombinationen aus Dachbegrünung und Verwen-

dung von Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen sind zulässig. 

• Stellplätze mit mehr als 1000 m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raumgliedernde 

und flächenüberdeckende Bepflanzung (durch Bodendecker) zwischen den Stellplatzgruppen zu 

unterteilen. Böschungen zwischen den Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen. Die 

Pflanzflächen sind gegen Überfahren zu sichern. Die Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres 

nach Fertigstellung der baulichen Anlagen vorzunehmen. 

• Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubbäu-

men und Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Es gilt 1 Baum je 15 m² 

(Hochstämme, Mindest-Pflanzqualitäten: 3 x v., m.B., STU 14-16 cm) und 1 Strauch je 5 m². 

Sträucher sind in Gruppen von jeweils 4-6 Exemplaren einer Art zu pflanzen. 

• Im Bereich der Anpflanzungsflächen, die an landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzen, ist die 

Bepflanzung auf einem 60cm hohen Erdwall mit einer zum Außenbereich hin vorgelagerten 

Mulde anzulegen (siehe Systemskizze in der Begründung). In der Plankarte sind die Bereiche mit 

EWM (Eingrünung-Wall-Mulde) gekennzeichnet. 

• Je Planzeichen (Laubbaum) gilt es einen standortgerechten einheimischen Laubbaum 2. Ord-

nung zu pflanzen. 

• Flachdächer und schwachgeneigte Dächer bis 15° bei Büro- und Verwaltungsgebäuden sind zu 

mind. 70% der Dachfläche zu begrünen. Bei Garagen sind auf mind. 70% der Dachfläche und bei 

Carports auf mind. 50% der Dachfläche dauerhaft zu begrünen. Zu verwenden ist eine Extensiv-

begrünung, bestehend aus naturnaher Vegetation. Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten 

und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Bewässerung soll ausschließlich über Nieder-

schlagswasser erfolgen. Nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile und technische Aufbauten 

sind von der Begrünungspflicht ausgeschlossen. 

• Gebäudeaußenwände, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen (Fenster, Lichtbänder, 

Türen, Hallentore etc.) ≤ 10 % beträgt, sind mit Kletterpflanzen zu begrünen. 

• Gemäß § 9 Abs.1 Nr.26 BauGB gilt für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Be-

reich des Straßenkörpers:  

Von der Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf dem 

Grundstück zu dulden, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. Sie kön-

nen von den Grundstückseigentümern durch die Errichtung von Stützmauern bis zu 1,25 m 
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(Höchstmaß) abgewendet werden. Stützmauern und Gabionen sind dauerhaft mit Kletterpflanzen 

zu begrünen. Die Verkleidung von Stützmauern durch vorgesetzte Trockenmauern ist zulässig. 

• Die Zulässigkeit von Stützmauern auf den übrigen Grundstücksbereichen richtet sich nach den 

Vorgaben der Hess. Bauordnung. Stützmauern und Gabionen sind dauerhaft mit Kletterpflanzen 

zu begrünen. Die Verkleidung von Stützmauern durch vorgesetzte Trockenmauern ist zulässig. 

• Zur Dacheindeckung sind nicht-spiegelnde oder nicht-reflektierende Materialien in dunklen (anth-

razit, schwarz, grau) und roten Farbtönen (braun, ziegelrot, dunkelrot) sowie dauerhafte Begrü-

nungen zulässig. Ausnahme: Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. 

• Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO gilt für Gestaltung und Errichtung neu-er 

Werbeanlagen: 

Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der 

Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen sowie 

Fremdwerbung ist nicht zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Wer-

befläche eine Größe von 10 m² und eine Gesamthöhe von 6 m über dem Betriebsniveau nicht 

überschreiten. Die maximale Schrifthöhe beträgt 1,50 m. 

Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig: 

- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien, 

- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung, 

- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen, 

- Fremdwerbung. 

• Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen aus Holz oder Metall, in Verbindung 

mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen zulässig. 

• 100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht (bebaute) überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ) 

sind als Garten, Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% 

mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein Laubbaum je 25 

m², ein Strauch je 1 m² Grundstücksfläche. 

• Die Gestaltung in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen sind un-

zulässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen (dem Spritzwasserschutz 

dienen Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand). 

 

Über die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans hinausgehend, ist zur Minimierung der Ein-

griffswirkungen in das Landschaftsbild eine Vorgabe für die farbliche Gestaltung der Außenfassaden 

der künftigen Gewerbe- und Industriebauten zu empfehlen. So erweist sich aus Sicht des Landschafts-

bildes eine strahlend weiße Farbgebung aufgrund ihrer hohen Fernwirkung – selbst bei trübem Wetter 

generell als nachteilig. Für die randlichen Bereiche des Plangebietes wird daher die Festsetzung einer 

gedeckteren Fassadentönung empfohlen. Zur Verwendung kommen insbesondere gedeckte Grün- oder 

Grautöne in Betracht. 

 

Eingriffsbewertung 

Die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes nach Osten ist aufgrund der Größe des Plange-

bietes als nachteiliger Eingriff in das Landschaftsbild zu bewerten. Das Plangebiet selbst besitzt zwar 

keine besonderen Strukturen und es existieren zudem Vorbelastungen durch das bestehende Gewer-

begebiet, die vielbefahrenen Verkehrsstraßen sowie durch die Strommasten und Freileitungen, den-

noch bewirkt die Ausdehnung des Vorhabens mit einer Erweiterungsfläche von rd. 26 ha sowie die zu 
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erwartende Höhe (bis 18 m) und funktionale Gestaltung der Gewerbebauten einen nachhaltigen Eingriff 

in das Landschaftsbild, der sowohl im direkten Umfeld als auch aus größerer Entfernung betrachtet 

bemerkbar sein wird und für den Betrachter durch die aufgeführten eingriffsminimierenden Maßnahmen 

allenfalls abgemildert werden kann. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind daher insgesamt 

als erhöht zu bewerten. 

 

 

2.10 Mensch, Wohn- und Erholungsqualität 

Wohnen 

An das Plangebiet schließen im Westen und Südwesten Gewerbegebiete an. Durch den Bebauungs-

plan wird eine umfangreiche Erweiterung dieser Gewerbenutzung vorbereitet. Da im näheren Umfeld 

des Plangebietes keine Wohnnutzung vorhanden ist, sind keine Konflikte zu erwarten. 

 

Immissionen 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Mit der geplanten Ausweisung eines Gewerbegebietes i.S.d. § 8 BauNVO kann den genannten Vorga-

ben des § 50 BImSchG aufgrund des gewerblich vorgeprägten städtebaulichen Kontextes entsprochen 

werden. Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind vorliegend nicht zu erwarten. 

 

Erholung 

Das Plangebiet ist Teil der ortsnahen freien Landschaft und dient damit grundsätzlich auch den Zwecken 

der Naherholung für Spaziergänger (Feierabend- und Wochenenderholung). Die Strukturen innerhalb 

des Plangebietes mit strukturarmen Intensiväckern sowie Hoch- und Mittelspannungsleitungen und 

Masten besitzen keinen hohen Wert. Zudem stellt der Landschaftsplan der Stadt Kirchhain aus 2003 

das Plangebiet im Hinblick auf das Landschaftsbild und den/die Erholgungswert/-funktion als verarmte 

Feldflur ohne bedeutsame, landschaftsprägende Strukturen sowie eine starke Lärmbelästigung im Sü-

den dar. 

Jedoch ergibt sich aus dem Plangebiet eine Blickbeziehung in die umliegende Landschaft, besonders 

mit der Amöneburg in südwestlicher Richtung. Zusammen mit der Größe des Plangebietes ergibt sich 

für den Aspekt Erholung – auch unter Berücksichtigung der vorhandenen landschaftlichen Vorbelastun-

gen – insgesamt eine geringe bis mittlere Bedeutung, die mit Umsetzung des Bebauungsplans verloren 

geht. 

 

 

2.11 Kulturelles Erbe und Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-

sen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund 

und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
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erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 

HDSchG). 

 

 

2.12 Bestehende und resultierende Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder für planungsrelevante Schutzgüter durch Unfälle und Katastrophen 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 

 

 

2.13 Wechselwirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen Wirkungszusammenhän-

gen und Verlagerungseffekten gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese Wechselwirkungen be-

stehen zwischen den Organismen untereinander, zu ihrer Umwelt und deren Geoökofaktoren bzw. 

Ökofaktoren und dem Menschen. Die Wirkung der Planung auf die betrachteten Schutzgüter wurde in 

den Kapiteln 2.1 bis 2.12, in dem für einen Umweltbericht möglichen Rahmen, abgeschätzt. In der Zu-

sammenfassung ergab sich für keines der Schutzgüter eine erhebliche Beeinträchtigung. Des Weiteren 

sind zwischen den Schutzgütern keine strukturellen oder funktionalen Beziehungen bzw. Wechselwir-

kungen ersichtlich, die bei Umsetzung der Planung in wesentlichem Maße beeinträchtigt werden könn-

ten. Demnach sind bei der vorliegenden Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen durch sich 

negativ verstärkende Wechselwirkungen im Plangebiet zu erwarten. 

 

 

3. Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung wird zum Entwurf des Bebauungsplans ergänzt. 

 

 

4. Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltschutzes bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung bleiben die vorhandenen Biotoptypen aller Voraussicht nach be-

stehen. Die vorwiegend intensive Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen wird wahrscheinlich weiter 

fortgeführt werden. 

Die vorbereiteten Versiegelungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf Boden- und (Grund-) 

Wasserhaushalt bleiben bei Nicht-Durchführung aus. 

 

 

5. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Derzeit sind keine Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete be-

kannt. 
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6. Alternative Planungsmöglichkeiten und wesentliche Gründe für die Standortwahl 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen. 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach groß geschnittenen gewerblichen Baugrundstücken und der ge-

planten Größe der einzelnen Vorhaben (Verlagerungen und Erweiterungen von Unternehmensstandor-

ten) stehen im planungsrechtlichen Innenbereich keine adäquaten Flächen zur Verfügung, um den 

Standortanforderungen gerecht zu werden. 

Der vorliegende Bebauungsplan ist mit den übergeordneten Planungen vereinbar und lässt sich aus 

den Zielen der Raumordnung entwickeln. Somit kann der vorliegende Bebauungsplan als die logische 

Schlussfolgerung der Darstellungen der räumlich übergeordneten Planungsebenen aufgefasst werden. 

Auf eine Diskussion über Alternativstandorte kann aus diesem Grund verzichtet werden. Der Kirchhai-

ner Osten wurde in den letzten 20 Jahren schwerpunktartig für die Neuansiedlung von Gewerbestand-

orten entwickelt, sodass der vorliegende Bebauungsplan diese Entwicklung aufgreift und fortführt. 

 

 

7. Kontrolle der Durchführung von Festsetzungen und Maßnahmen der Planung sowie Über-

wachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sind die Kommunen verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-

grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 

zur Abhilfe zu ergreifen. Die Kommune soll dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b 

der Anlage zum BauGB angegebenen Überwachungsmaßnahmen sowie die Informationen der Behör-

den nach § 4 Abs.3 BauGB nutzen. Hierzu ist anzumerken, dass es keine bindenden gesetzlichen Vor-

gaben hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfanges des Monitorings gibt. Auch sind Art und Umfang 

der zu ziehenden Konsequenzen nicht festgelegt. 

Im Rahmen des Monitorings geht es insbesondere darum unvorhergesehene, erhebliche Umweltaus-

wirkungen zu ermitteln. In der praktischen Ausgestaltung der Regelung sind vor allem die kleineren 

Städte und Gemeinden ohne eigene Umweltverwaltung im Wesentlichen auf die Informationen der 

Fachbehörden außerhalb der Gemeindeverwaltung angewiesen. Von grundlegender Bedeutung ist in-

soweit die in § 4 Abs. 3 BauGB gegebene Informationspflicht der Behörden. 

In eigener Zuständigkeit kann die Stadt Kirchhain im vorliegenden Fall deshalb nicht viel mehr tun, als 

die Umsetzung des Bebauungsplans zu beobachten, welches ohnehin Bestandteil einer verantwor-

tungsvollen gemeindlichen Städtebaupolitik ist. Ein sinnvoller und wichtiger Ansatzpunkt ist, festzustel-

len, ob die Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich umgesetzt wurden (Kon-

trolle alle zwei Jahre durch die Stadt).  
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8. Zusammenfassung 

Eine Zusammenfassung wird zum Entwurf des Bebauungsplans erarbeitet. 

 

 

9. Quellenverzeichnis 

Bundesamt für Naturschutz (Stand: 06/2010): https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-viel-

falt/begriffsbestimmung.html 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2017): BodenViewerHessen: 

http://bodenviewer.hessen.de 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2017): GruSchuHessen: 

http://gruschu.hessen.de 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2017): NaturegViewerHessen: 

www.natureg.hessen.de 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2017): WRRL-Viewer: 

http://wrrl.hessen.de 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: https://www.hlnug.de/themen/natur-

schutz/biodiversitaetsstrategie-hessenarten 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV, 2011): 

Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in 

der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen. 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 08/2013): 

Hessische Biodiversitätsstrategie, www.umweltministerium.hessen.de 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (03/2017): Bo-

denschutz in Hessen – Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen. Herstellung 

einer durchwurzelbaren Bodenschicht. 

Regierungspräsidium Darmstadt, Regierungspräsidium Gießen, Regierungspräsidium Kassel 

(01.09.2018): Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ 

 

 

10. Anlagen und Gutachten 

Anlage 1: Bestandskarte der Biotop- und Nutzungstypen

http://bodenviewer.hessen.de/
http://www.natureg.hessen.de/
http://wrrl.hessen.de/
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